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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Bezirkswahlgesetzes und des 
Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

A)  Problem 

1. Im Unterschied zum Bundeswahlrecht und den Bestimmungen in den 
meisten anderen Ländern können nach der bisherigen Regelung im Lan-
deswahlrecht Wahlen für Vertreterversammlungen zur Aufstellung der 
Bewerber in einem deutlich größeren zeitlichen Abstand zur nächsten 
Wahl stattfinden. Dies hat zur Folge, dass auch Entscheidungen des Ge-
setzgebers über bevölkerungsbedingte Änderungen bei der Mandatsver-
teilung auf die Wahlkreise und den damit verbundenen Auswirkungen 
auf die Stimmkreiseinteilung wesentlich früher getroffen werden müssen. 
Im Interesse einer zeitnäheren Legitimation läge es, den frühestmögli-
chen Zeitpunkt zur Durchführung von Wahlen für die Vertreterversamm-
lungen hinauszuschieben und dem Gesetzgeber zu ermöglichen, evtl. 
notwendige Entscheidungen hinsichtlich der Mandatszuteilung an die 
Wahlkreise mit den damit verbundenen Folgen für die Stimmkreiseintei-
lung auf der Grundlage eines erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erstat-
tenden Stimmkreisberichts zu treffen. Nicht ausdrücklich geregelt sind 
bislang der maßgebliche Einwohnerstand und das mathematische Zutei-
lungsverfahren. 

2. Darüber hinaus bedarf es einiger Anpassungen und Änderungen im Lan-
des- und Bezirkswahlrecht: 
─ Das Erfordernis der Angabe und das Glaubhaftmachen von Hinde-

rungsgründen bei der Beantragung von Wahlscheinen sind für Brief-
wähler und Gemeinden nicht mehr zeitgemäß und weichen von der 
inzwischen geänderten Rechtslage bei Bundestags- und Europawah-
len sowie Gemeinde- und Landkreiswahlen ab. 

─ Die Regelungen über die förmliche Mandatsannahmeerklärung bei 
Landtagswahlen sind in der Praxis fehleranfällig und aufwändig. 

─ Die Möglichkeit eines Stimmberechtigten, die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs bzw. bei Bezirkswahlen des Verwaltungs-
gerichtshofs zu beantragen, wenn seine Wahlbeanstandung oder Be-
anstandung eines Volksentscheids vom zuständigen Wahlprüfungs-
organ verworfen worden ist, setzt den Beitritt einer Mindestzahl von 
Stimmberechtigten voraus, während mittlerweile bei der Bundes-
tagswahl auf ein solches Quorum verzichtet wird. 

─ Die im Landeswahlgesetz verwendeten Begriffe „Angestellte und 
Arbeiter“ entsprechen nicht mehr dem geltenden Tarifvertragsrecht. 

─ Die Formulierung zur Zusammensetzung der Wahlvorstände enthält 
sprachliche Unstimmigkeiten. 

─ Die Begriffe Wahlumschlag und Wahlbriefumschlag werden häufig 
verwechselt; für Bundestags- und Europawahlen sowie Gemeinde- 
und Landkreiswahlen wurde bereits eine klarstellende Änderung vor-
genommen. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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─ Die Zulässigkeit der Ermittlung, Feststellung und Bekanntgabe des 
vorläufigen Wahlergebnisses unmittelbar im Anschluss zur Haupt-
wahl auch im Fall einer späteren Nachwahl ist bisher nicht ausdrück-
lich geregelt. 

─ Die Vorschrift über Fristen, Termine und Formen ist ergänzungsbe-
dürftig. 

 

B)  Lösung 

1. Änderungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Wahlen: 

─ Der frühestmögliche Termin für die Wahl von Vertreterversamm-
lungen wird von bisher 37 auf 43 Monate nach der letzten Wahl fest-
gelegt. 

─ Der Stimmkreisbericht der Staatsregierung ist zukünftig nicht mehr 
bis „spätestens 30 Monate“, sondern „36 Monate“ nach dem Tag, an 
dem der Landtag gewählt worden ist, zu erstatten. 

─ Für die Zuteilung der Mandate auf die Wahlkreise wird ein Stichtag 
für die zugrunde zu legenden Einwohnerzahlen bestimmt und klarge-
stellt, dass hierbei dasselbe Berechnungsverfahren angewendet wird, 
das auch beim Wahlergebnis für die Sitzeverteilung der Parteien 
maßgeblich ist. 

2. Im Übrigen sind folgende Änderungen und Anpassungen vorgesehen: 

─ Auf die Angabe und das Glaubhaftmachen von Hindernisgründen bei 
der Beantragung der Briefwahl wird verzichtet.  

─ Die förmliche Mandatsannahmeerklärung für gewählte Bewerberin-
nen und Bewerber bei Landtagswahlen wird abgeschafft. 

─ Bei einer im Anschluss an die Wahlprüfung beantragten gerichtli-
chen Entscheidung wird auf das Erfordernis eines Beitritts einer 
Mindestzahl von Stimmberechtigten bei Landtagswahlen, Volksent-
scheiden und Bezirkswahlen verzichtet. 

─ Die Begriffe „Angestellte und Arbeiter“ werden ersetzt durch den 
einheitlichen Begriff „Arbeitnehmer“. 

─ Die sprachlichen Unstimmigkeiten bei der Formulierung der Vor-
schriften über die Zusammensetzung der Wahlvorstände werden be-
seitigt. 

─ Der Wahlumschlag wird umbenannt in Stimmzettelumschlag. 

─ Die Zulässigkeit der Ermittlung, Feststellung und Bekanntgabe des 
vorläufigen Wahlergebnisses unmittelbar im Anschluss zur Haupt-
wahl auch im Fall einer späteren Nachwahl wird klargestellt. 

─ Die Vorschrift über Fristen, Termine und Formen wird ergänzt. 

 

C)  Alternativen 

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands.  
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D)  Kosten 

1. Staat: 

Durch die Erleichterung bei der Beantragung von Wahlscheinen ist allen-
falls ein geringer Anstieg des Briefwähleranteils mit entsprechend ge-
ringfügigen Mehrkosten zu erwarten. Dem stehen Einsparungen gegen-
über, da sich der Vollzugs- und Prüfungsaufwand für die Gemeinden 
wegen des Wegfalls der Antragsgründe etwas verringert. Insgesamt sind 
damit jedenfalls keine näher bezifferbaren Auswirkungen auf die im 
Landeswahlgesetz festgelegte pauschale Erstattung der notwendigen 
Wahlkosten durch den Freistaat bzw. die Bezirke an die Gemeinden zu 
erwarten. 

Der Verzicht auf das Erfordernis eines Beitritts einer Mindestzahl von 
Stimmberechtigten bei einem im Anschluss an eine Wahlprüfung mögli-
chen Antrag auf gerichtliche Entscheidung dürfte voraussichtlich die 
Zahl möglicher Gerichtsverfahren kaum beeinflussen, weil schon bisher 
das erforderliche Quorum ohne größere Schwierigkeiten beigebracht 
werden konnte. 

2. Kommunen: 

Hinsichtlich der Erleichterung bei der Beantragung der Briefwahl wird 
auf die Ausführungen zu Nr. 1 verwiesen. Eine bezifferbare Mehrbelas-
tung der Gemeinden ist durch die vorgesehene Änderung nicht zu erwar-
ten. Die Gemeinden erhalten im Übrigen vom Freistaat bzw. von den Be-
zirken die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben, wie z. B. 
die Kosten für die Herstellung und den Versand der Briefwahlunterlagen, 
in pauschaler Höhe je Stimmberechtigten ersetzt (Art. 17 LWG, Art. 4 
Abs. 1 Nr. 3 BezWG). Ein Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip 
(Art. 83 Abs. 3 der Verfassung) ist nicht erforderlich. 

3. Wirtschaft und Bürger: 

Keine Auswirkungen. 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Bezirkswahl-
gesetzes und des Gesetzes über den Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof 

§ 1 
Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volks-
entscheid (Landeswahlgesetz – LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GVBl S. 277, ber. 
S. 620, BayRS 111-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Oktober 2011 (GVBl S. 506), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift zu Art. 48 wird das Wort „Ver-
ständigung“ durch das Wort „Benachrichtigung“ 
ersetzt. 

b) In der Überschrift zu Art. 90 werden das Wort 
„und“ durch ein Komma ersetzt und die Worte 
„und Form“ angefügt. 

2. In Art. 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „, Angestellte 
und Arbeiter“ durch die Worte „und Arbeitnehmer“ er-
setzt. 

3. Art. 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine stimmberechtigte Person, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder die aus einem von ihr 
nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis 
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein.“ 

4. In Art. 5 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „spätes-
tens 30“ durch die Zahl „36“ ersetzt. 

5. In Art. 7 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Beisitzern“ 
durch die Worte „Stimmberechtigten als Beisitzern“ er-
setzt. 

6. In Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Um-
schlag (Wahlumschlag)“ durch das Wort „Stimmzettel-
umschlag“ ersetzt. 

7. Art. 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird der Schlusspunkt durch folgenden 
Halbsatz ersetzt: 

„; maßgeblich ist der 33 Monate nach der Wahl des 
Landtags vorliegende letzte fortgeschriebene Stand 
der Bevölkerung.“ 

b) Es werden folgende Sätze 4 bis 6 angefügt: 

„4Für die Verteilung der Abgeordnetenmandate 
nach Satz 2 wird die Einwohnerzahl des Wahlkrei-

ses, vervielfacht mit der Gesamtzahl der Abgeord-
neten nach Satz 1, durch die Gesamtzahl der Ein-
wohner aller Wahlkreise geteilt. 5Jeder Wahlkreis 
erhält zunächst so viele Mandate, wie ganze Zahlen 
auf ihn entfallen. 6Die weiteren zu vergebenden 
Mandate werden den Wahlkreisen in der Reihen-
folge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei 
der Berechnung nach Satz 4 ergeben, zugeteilt.“ 

8. In Art. 28 Abs. 2 Satz 4 wird die Zahl „37“ durch die 
Zahl „43“ ersetzt. 

9. Art. 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 und 4 wird jeweils das Wort „Wahlum-
schlag“ durch das Wort „Stimmzettelumschlag“ er-
setzt. 

b) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nrn. 3 und 4 wird jeweils das Wort „Wahl-

umschlag“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt. 

bb) In Nr. 5 wird das Wort „Wahlumschläge“ 
durch das Wort „Stimmzettelumschläge“ er-
setzt. 

cc) In Nrn. 6 und 7 wird jeweils das Wort „Wahl-
umschlag“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt. 

10. Art. 48 und 49 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 48 
Benachrichtigung der Gewählten 

Der Landeswahlleiter benachrichtigt die Gewählten 
und weist sie auf die Regelung des Art. 49 Abs. 1 hin. 

Art. 49 
Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag 

(1) 1Eine gewählte sich bewerbende Person erwirbt die 
Mitgliedschaft im Landtag nach der Feststellung des 
Ergebnisses für sämtliche Wahlkreise durch den Lan-
deswahlausschuss (Art. 42) mit der Eröffnung der ers-
ten Sitzung des Landtags nach der Wahl. 2Eine Ableh-
nung des Erwerbs der Mitgliedschaft muss vor der ers-
ten Sitzung des Landtags gegenüber dem Landeswahl-
leiter schriftlich erklärt werden. 3Eine Erklärung unter 
Vorbehalt gilt als Ablehnung. 4Die Erklärung kann 
nicht widerrufen werden. 
(2) 1Bei einer Listennachfolge (Art. 58) oder einer 
Wiederholungswahl (Art. 55) wird die Mitgliedschaft 
im Landtag mit dem frist- und formgerechten Eingang 
der auf die Benachrichtigung erfolgenden Annahmeer-
klärung beim Landeswahlleiter, jedoch nicht vor Aus-
scheiden des ursprünglich gewählten Abgeordneten er-
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worben. 2Liegt bei Ablehnung des Erwerbs der Mit-
gliedschaft im Landtag durch eine gewählte sich be-
werbende Person die Annahmeerklärung des Listen-
nachfolgers bereits vor der ersten Sitzung des Landtags 
nach der Wahl vor, erwirbt der Listennachfolger das 
Mandat mit der Eröffnung dieser Sitzung. 3Gibt der 
Listennachfolger oder die durch Wiederholungswahl 
gewählte sich bewerbende Person bis zum Ablauf der 
Frist keine oder keine formgerechte Erklärung ab, so 
gilt die Nachfolge oder Wahl zu diesem Zeitpunkt als 
angenommen. 4Abs. 1 Sätze 3 und 4 gelten entspre-
chend.“ 

11. Art. 54 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Im Fall einer Nachwahl ist das vorläufige Ergebnis 
der Hauptwahl unmittelbar im Anschluss an die Wahl-
handlung der Hauptwahl auf der Grundlage der erfolg-
ten Stimmabgaben zu ermitteln, festzustellen und be-
kannt zu geben.“ 

12. Art. 55 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Der Landeswahlleiter benachrichtigt die Gewähl-
ten und fordert sie auf, binnen einer Woche schrift-
lich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.“ 

13. Art. 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „die Annahme 
der Wahl ablehnt“ durch die Worte „dem Landes-
wahlleiter schriftlich die Ablehnung des Erwerbs 
der Mitgliedschaft erklärt“ ersetzt. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Die Feststellung, wer als Listennachfolger 
eintritt, trifft der Landeswahlleiter. 2Er benachrich-
tigt den Listennachfolger und fordert ihn auf, bin-
nen einer Woche schriftlich zu erklären, ob er die 
Wahl annimmt.“ 

14. Art. 69 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine stimmberechtigte Person, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder die aus einem von ihr 
nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis 
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen 
Eintragungsschein.“  

15. In Art. 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „wenn 
ihnen mindestens einhundert Stimmberechtigte beitre-
ten,“ gestrichen.  

16. Art. 90 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt und die Worte „und Form“ an-
gefügt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1; in Satz 1 wer-
den nach dem Wort „Gesetz“ die Worte „und in der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Landeswahl-
ordnung“ eingefügt. 

c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Soweit in diesem Gesetz oder in der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Landeswahlordnung 
nichts anderes bestimmt ist, müssen vorgeschriebe-
ne Erklärungen persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein und bei der zuständigen Stelle im 
Original vorliegen.“ 

 
§ 2 

Änderung des Bezirkswahlgesetzes 

Das Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlge-
setz – BezWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Februar 2003 (GVBl S. 144, BayRS 2021-3-I), zuletzt 
geändert durch § 5 des Gesetzes vom 16. Februar 2012 
(GVBl S. 30), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 6 wird die Zahl „48,“ gestrichen. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Der Wahlkreisleiter verständigt unverzüglich 
die Gewählten von ihrer Wahl und fordert sie 
auf, binnen einer Woche schriftlich zu erklä-
ren, ob sie die Wahl annehmen und bereit sind, 
den Eid oder das Gelöbnis gemäß Art. 24 
Abs. 3 BezO zu leisten.“ 

bb) In Satz 2 werden die Worte „nach Art. 48 
LWG“ gestrichen. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „, wenn ihnen 
mindestens 15, im Bezirk Oberbayern 30 Stimm-
kreisberechtigte beitreten“ gestrichen.  

b) Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.  

§ 3 
Änderung des Gesetzes  

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

Art. 48 des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsge-
richtshof (VfGHG) vom 10. Mai 1990 (GVBl S. 122, ber. 
S. 231, BayRS 1103-1-I), zuletzt geändert durch § 11 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 665), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „, wenn ihnen min-
destens einhundert Stimmberechtigte beitreten“ gestri-
chen. 

2. Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.  

3. Abs. 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Der Verfassungsgerichtshof kann von einer mündli-
chen Verhandlung absehen, wenn er eine solche nach 
der Sach- und Rechtslage nicht für geboten erachtet.“ 
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§ 4 
Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am ………………………….... in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 8 am 1. Dezem-
ber 2013 in Kraft.  
 

 

 

 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeines: 

Aufgrund der Erfahrungen bei der Durchführung der Landtags-
wahl 2008, der Bundestags- und der Europawahl 2009, des Volks-
entscheids 2010 und der Stimmkreisreform 2011 sowie zur An-
passung an zwischenzeitliche Änderungen im Bundes- und Euro-
pawahlrecht sind einige Klarstellungen, Präzisierungen, Änderun-
gen und Ergänzungen des Landes- und Bezirkswahlrechts ange-
zeigt. 

Der Entwurf sieht insbesondere folgende sachlich bedeutsame Re-
gelungen vor: 
─ Verzicht auf die Angabe und das Glaubhaftmachen von Grün-

den bei der Beantragung der Briefwahl (§ 1 Nr. 3). 
─ Präzisierung und Hinausschiebung des Termins für die Erstat-

tung des Stimmkreisberichts der Staatsregierung an den 
Landtag um sechs Monate (§ 1 Nr. 4). 

─ Ausdrückliche Regelung des maßgeblichen Einwohnerstan-
des und des Berechnungsverfahrens für die Zuteilung der 
Mandate auf die Wahlkreise als Grundlage für die Stimm-
kreiseinteilung (§ 1 Nr. 7). 

─ Hinausschiebung des frühestmöglichen Termins für die Wahl 
der Vertreterversammlungen um sechs Monate (§ 1 Nr. 8). 

─ Einführung eines automatischen Mandatserwerbs ohne förm-
liche Annahmeerklärung bei Landtagswahlen (§ 1 Nr. 10). 

─ Klarstellung der Bestimmung über die Ermittlung, Feststel-
lung und Bekanntgabe des Ergebnisses der Hauptwahl im 
Fall einer späteren Nachwahl (§ 1 Nr. 11). 

─ Verzicht auf das Erfordernis eines Beitritts einer Mindestzahl 
von Stimmberechtigten bei einem im Anschluss an eine 
Wahlprüfung möglichen Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung bei Landtagswahlen, Volksentscheiden und Bezirks-
wahlen (§ 1 Nr. 15, § 2 Nr. 2 und § 3). 

 
B) Zu den einzelnen Vorschriften: 

Zu § 1 Nr. 1 (Inhaltsübersicht) 

zu Buchst. a) 

Folgeänderung zu § 1 Nr. 10. 

zu Buchst. b) 

Folgeänderung zu § 1 Nr. 16. 

Zu § 1 Nr. 2 (Art. 1 Abs. 2 Satz 1) 

Die Änderung in Art. 1 Abs. 2 Satz 1 stellt eine Anpassung an die 
geltende Rechtslage dar. Mit Inkrafttreten der geänderten Tarifver-
träge gibt es im öffentlichen Dienst keine Unterscheidung mehr 
zwischen Angestellten und Arbeitern, sondern einheitlich nur noch 
Arbeitnehmer. 

Zu § 1 Nr. 3 (Art. 4 Abs. 2) 

Die Neuregelung soll in Übereinstimmung mit den 2008 geänder-
ten Regelungen des Bundeswahlrechts (§ 17 Abs. 2 BWG) und 
des Europawahlrechts (§ 4 EuWG i. V. m. § 17 Abs. 2 BWG) die 
Erteilung eines Wahlscheins ohne die Angabe und das Glaubhaft-
machen von Hinderungsgründen erlauben (Gesetz zur Änderung 
des Wahl- und Abgeordnetenrechts vom 17. März 2008, BGBl I 
S. 394; Begründung vgl. BT-Drs. 16/7461 vom 11.12.2007, zu 
Art. 1 Nr. 6). Eine entsprechende Änderung enthält das Gesetz zur 
Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und anderer 
Vorschriften vom 16. Februar 2012, GVBl S. 30; § 1 Nr. 7. Ein 
Begründungserfordernis sowie die Beschränkung der Antrags-
gründe sind wegen der zunehmenden Mobilität in der heutigen 
Gesellschaft, verbunden mit dem Wandel hinsichtlich der Bedeu-
tung einer individuellen Lebensgestaltung nicht mehr zeitgemäß. 
Die Neuregelung dient dem Bürokratieabbau und stellt eine An-
passung an die Lebensrealität dar. 
Allgemein ist insbesondere seit den 90er Jahren ein verstärkter 
Trend zur Briefwahl zu verzeichnen. Ein zusätzlicher Anstieg der 
Briefwahlbeteiligung allein wegen des Wegfalls des Glaubhaftma-
chens der Antragsgründe konnte bei der jeweils 2009 stattgefun-
denen Bundestags- und Europawahl nicht festgestellt werden.  

Zu § 1 Nr. 4 (Art. 5 Abs. 5 Satz 1) 

Mit der Hinausschiebung des Termins für den Stimmkreisbericht 
der Staatsregierung um sechs Monate wird der Abstand zur vorzu-
bereitenden Landtagswahl im Interesse zeitnäherer gesetzgeberi-
scher Entscheidungen über bevölkerungsbedingte Veränderungen 
bei der Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise und bei der 
Stimmkreiseinteilung verkürzt. Gleichzeitig wird mit der Strei-
chung des Wortes „spätestens“ die bisherige Höchstfrist in eine 
strikte Frist umgewandelt. Damit wird die bisherige Staatspraxis 
festgeschrieben, wonach die Staatsregierung die Frist zur Erstat-
tung des Stimmkreisberichts stets ausgeschöpft hat, um dem Land-
tag über die neuesten Einwohnerentwicklungen und deren Aus-
wirkungen berichten zu können (vgl. auch Begründung zu § 1 
Nr. 7 Buchst. a).  

Zu § 1 Nr. 5 (Art. 7 Abs. 2 Satz 2) 

Durch die Änderung des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 soll die bereits jetzt 
bestehende Rechtslage, wonach gem. § 5 Abs. 1 LWO nur Stimm-
berechtigte als Beisitzer der Wahlvorstände berufen werden kön-
nen, bereits im Landeswahlgesetz deutlich herausgestellt werden. 
Damit wird eine sprachliche Übereinstimmung mit der insoweit 
inhaltlich gleichlautenden Regelung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 sowie 
den bundes- und europawahlrechtlichen Bestimmungen (vgl. § 9 
Abs. 2 Satz 3 BWG, § 5 Abs. 3 Satz 1 EuWG) geschaffen. 

Zu § 1 Nr. 6 (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) 

Der bisherige „Wahlumschlag“ für die Briefwahl soll in Überein-
stimmung mit den 2008 geänderten Bestimmungen im Bundes- 
und Europawahlrecht (§ 36 BWG, § 4 EuWG i.V.m. § 36 BWG) 
künftig als „Stimmzettelumschlag“ bezeichnet werden. Dadurch 
sollen in der Vergangenheit – insbesondere bei den Wählern – auf-
getretene Verwechslungen zwischen den Begriffen „Wahlum-
schlag“ (innerer Umschlag für den Stimmzettel) und „Wahlbrief-
umschlag“ (äußerer Umschlag für den Wahlbrief) vermieden wer-
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den. Eine entsprechende Änderung enthält das Gesetz zur Ände-
rung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und anderer Vor-
schriften vom 16. Februar 2012, GVBl S. 30; § 1 Nrn. 8 und 9. 

Zu § 1 Nr. 7 (Art. 21 Abs. 1) 
Buchst. a) 

Von der Entscheidung über die Zuteilung der Mandate an die 
Wahlkreise hängt aufgrund der Regelung in Art. 14 Abs. 1 Satz 5 
BV die Frage ab, wie viele Stimmkreise im Wahlkreis gebildet 
werden können und wie sich hieraus resultierend die Abwei-
chungswerte in den jeweiligen Stimmkreisen beurteilen.  

Mit der vorgesehenen Ergänzung soll aus Gründen der Rechtssi-
cherheit und zur Gewährleistung einer hinreichenden parlamenta-
rischen Beratung eine Regelung eingeführt werden, wonach für 
die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise die Einwohnerzah-
len nach dem letzten, zum Monatsende fortgeschriebenen Stand 
der Bevölkerung (§ 5 des Bevölkerungsstatistikgesetzes) maßgeb-
lich sind, der 33 Monate nach dem Tag, an dem der Landtag ge-
wählt worden ist, vorliegt. In diesem Zusammenhang besteht auch 
nach der Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 4. Oktober 2012 (Az. Vf. 14-VII-11, Vf. 20-VII-11,  
21-VII-11 und Vf. 1-VII-12) keine Veranlassung, bei den zugrun-
de zulegenden Einwohnerzahlen von der bisher in Art. 21 Abs. 1 
Satz 3 LWG mitumfassten Einbeziehung der Minderjährigen 
abzugehen, solange sich der Anteil der Minderjährigen an der 
deutschen Hauptwohnungsbevölkerung regional nur unerheblich 
unterscheidet. Vor allem aber wird die Berücksichtigung auch der 
minderjährigen Deutschen dem Repräsentationsgedanken in be-
sonderer Weise gerecht, zumal gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 1 BV 
die Abgeordneten „Vertreter des Volkes“, d.h. der Gesamtheit der 
im Wahlgebiet ansässigen Deutschen sind.  

Die demnach maßgeblichen Einwohnerzahlen sind auch dem 
Stimmkreisbericht der Staatsregierung nach Art. 5 Abs. 5 LWG 
zugrunde zu legen, der nach der Neuregelung 36 Monate nach der 
letzten Landtagswahl zu erstatten ist.  

Der Stimmkreisbericht hat die Funktion, eine umfassende und 
gründliche parlamentarische Beratung vorzubereiten und zu er-
möglichen. Insbesondere die Entscheidung, ob und wie Stimm-
kreise zu bilden sind, setzt vor allem im Hinblick auf das Ziel, die 
konkrete Ausgestaltung in einem Abwägungsprozess unter Be-
rücksichtigung der Grundsätze der Wahlgleichheit und der De-
ckungsgleichheit aufgrund sachbezogener Erwägungen und Wer-
tungen vorzunehmen, eine Aufbereitung der Gestaltungsmöglich-
keiten und ihre Bewertung voraus, wie sie der zu diesem Zweck 
gesetzlich vorgeschriebene Stimmkreisbericht leisten soll. Eine 
Stimmkreiseinteilung erfordert eine Reihe von Einzelentscheidun-
gen, bei denen die jeweils am konkreten Ort bedeutsamen Sachge-
sichtspunkte zu gewichten und gegeneinander abzuwägen sind 
(VerfGH 54, 109/134, 136 und 145). Dabei ist ferner zu berück-
sichtigen, dass das Gesetzgebungsverfahren nach der Erstattung 
des Stimmkreisberichts binnen kurzer Zeit durchzuführen ist, um 
rechtzeitig die Wahlvorbereitungshandlungen der Wahlvor-
schlagsträger für die nächste Landtagswahl ermöglichen zu kön-
nen. Mit Rücksicht darauf, dass der Stimmkreisbericht für die 
durch den Gesetzgeber in der vorgegebenen Zeitspanne zu treffen-
den Entscheidungen eine verlässliche Beratungsgrundlage bildet, 
soll ausdrücklich eine Stichtagsregelung aufgenommen werden. 
Im Übrigen hat auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof in 
seiner Entscheidung vom  4. Oktober 2012 (Az. Vf. 14-VII-11, 
Vf. 20-VII-11, 21-VII-11 und Vf. 1-VII-12) anerkannt, dass keine 
Bedenken bestehen, wenn der Gesetzgeber auf die von der Staats-
regierung im Rahmen ihrer Berichtspflicht vorgelegten Einwoh-
nerzahlen zurückgreift. Aufgrund der zeitlich um sechs Monate 
hinausgeschobenen Vorlage des Stimmkreisberichts können zu-

künftig noch aktuellere Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. 
Andererseits lässt der um drei Monate vorgelagerte Stichtag die 
notwendige Zeit, um den Stimmkreisbericht auf gesicherter 
Grundlage erarbeiten zu können.  
Buchst. b) 

Für die Festlegung des mathematischen Zuteilungsverfahrens 
wurde bislang in der Staatspraxis stets dasjenige Verfahren zu-
grunde gelegt, das auch für die Sitzverteilung der Parteien (Art. 42 
Abs. 2; Proporzverfahren nach Hare/Niemeyer) maßgeblich ist. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, das der-
zeit angewandte und bewährte Verfahren nach Hare/Niemeyer 
ausdrücklich zu normieren.  

Zu § 1 Nr. 8 (Art. 28 Abs. 2 Satz 4) 

Der frühestmögliche Termin für die Wahl der Vertreterversamm-
lungen für die Aufstellung der Bewerber soll um sechs Monate hi-
nausgeschoben werden. Dazu soll der Termin statt bisher 37 auf 
künftig 43 Monate nach dem Tag, an dem der Landtag gewählt 
worden ist, festgelegt werden; das sind je nach dem Termin für die 
nächste Wahl (Art. 16 Abs. 1 Satz 2 BV) 16 bis 19 statt bisher 
22 bis 25 Monate vor dieser Wahl. Damit besteht wieder weitge-
hend Übereinstimmung mit dem inzwischen geänderten Bundes-
wahlrecht (§ 21 Abs. 3 Satz 4 BWG), das als frühestmöglichen 
Termin 29 Monate nach Beginn der Wahlperiode (Zusammentritt 
des Bundestags), also 17 bis 19 Monate vor der nächsten Wahl 
bestimmt. Auch in den Wahlgesetzen der meisten anderen Länder 
ist in der Regel eine Frist von etwa 1½ Jahren vor der nächsten 
Wahl vorgesehen.  
Die gesetzliche Bestimmung eines frühestmöglichen Termins der 
Wahlen für die Vertreterversammlungen soll einen möglichst en-
gen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem frühestmöglichen 
Beginn der Kandidatenaufstellung und dem Termin der Land-
tagswahl sicherstellen. Parteiinterne Wahlen, die zugleich Be-
standteil des parlamentarischen Wahlrechts und des Wahlverfah-
rens im Sinn des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz sind (vgl. 
BVerfGE 89, 243/252 f.), sollten nicht in zu großem zeitlichen 
Abstand vor der Landtagswahl erfolgen, um zu gewährleisten, 
dass das Ergebnis dieser Wahlen auch noch am Wahltag dem poli-
tischen Willen der Mitgliedschaft der Partei und der sie repräsen-
tierenden Vertreter entspricht. Hinzu kommt, dass nach dem 
Gleichheitsprinzip auch neue Mitglieder in einer Partei einen An-
spruch auf Teilnahme an der Kandidatenaufstellung haben. 
Der frühestmögliche Termin für die Aufstellung der Bewerber 
selbst kann dagegen unverändert bei 46 Monaten nach dem Wahl-
tag (13 bis 16 Monate vor der nächsten Wahl) bleiben. Auch im 
Bundeswahlrecht ist ein entsprechender Termin bestimmt (32 Mo-
nate nach Beginn der Wahlperiode, das sind 14 bis 16 Monate vor 
der Wahl).  

Zu § 1 Nr. 9 (Art. 40) 

Siehe Begründung zu § 1 Nr. 6. 

Zu § 1 Nr. 10 (Art. 48 und 49) 
Art. 48 
Bei der Neufassung des Art. 48 handelt es sich um eine Folgeän-
derung zur Einführung eines automatischen Mandatserwerbs ohne 
Annahmeerklärung mit der Eröffnung der ersten Sitzung des 
Landtags nach der Wahl (Art. 49). Damit soll eine inhaltsgleiche 
Änderung des Bundes- und Europawahlrechts (§ 45 BWG, § 21 
EuWG) im Landeswahlrecht nachvollzogen werden. 
Die Benachrichtigung durch den Landeswahlleiter hat für die Ge-
wählten nach dem neuen Art. 49 Abs. 1 rein deklaratorischen und 
informatorischen Charakter. 
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Art. 49 

Die Regelung über den Mandatserwerb, die bisher eine förmliche 
Annahme oder Ablehnung der Wahl durch die Gewählten binnen 
einer Woche vorsah, soll in Angleichung an die Bestimmungen 
bei der Bundestags- und Europawahl (§ 45 BWG, § 21 EuWG) in 
Ansehung der unterschiedlichen Situation der Gewählten bzw. 
Listennachfolger im Landeswahlrecht differenziert gestaltet wer-
den. 

Abs. 1 

Für die Hauptwahl, den weitaus häufigsten Fall des Mandatser-
werbs, und aufgrund der Verweisung in Art. 54 Abs. 3 für die 
Nachwahl, entfällt künftig die förmliche Annahme oder Ableh-
nung der Wahl, da regelmäßig davon ausgegangen werden kann, 
dass Bewerber, die aufgestellt wurden und ihrer Aufstellung zuge-
stimmt haben, auch zur Übernahme des Mandats bereit sind. Diese 
Vermutung wird von den Erfahrungen der Praxis bestätigt. Des-
halb soll mit der abschließenden Feststellung des Wahlergebnisses 
die Wahl kraft Gesetzes als angenommen gelten und das Mandat 
mit der Eröffnung der ersten Sitzung automatisch erworben wer-
den. Eine Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft zwischen 
dem Zeitpunkt der Feststellung des Wahlergebnisses und der ers-
ten Sitzung des Landtags ist nach wie vor möglich. Keine gewähl-
te sich bewerbende Person wird gezwungen, das Mandat gegen ih-
ren Willen zu erwerben. 

Das Verfahren wird durch den Verzicht auf eine förmliche Man-
datsannahmeerklärung als Regelfall sowohl für die gewählten Ab-
geordneten als auch für den Landeswahlleiter vereinfacht (Dere-
gulierung). Die in der Praxis immer wieder aufgetretenen Proble-
me, die Annahmeerklärung form- und fristgerecht an den Landes-
wahlleiter zurückzusenden, können damit beseitigt werden. Das 
erstmals bei der Bundestags- und Europawahl 2009 angewandte 
Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. 

Abs. 2 

Lediglich bei einem Mandatserwerb durch Listennachfolge oder 
Wiederholungswahl (Art. 49 Abs. 2) soll es bei dem bisherigen 
Verfahren der förmlichen Annahme der Wahl bleiben. 

Anders als bei der Berufung eines durch die Landtagswahl unmit-
telbar Gewählten kann im Fall eines späteren Nachrückens eines 
Listennachfolgers wegen des teilweise großen zeitlichen Abstands 
zur Wahl und der Unvorhersehbarkeit für den Listennachfolger 
nicht im Regelfall vom Willen zur Mandatsannahme ausgegangen 
werden. Diese Erwägungen gelten für den erfolgreichen Bewerber 
bei einer Wiederholungswahl entsprechend (vgl. auch Begründung 
zu § 1 Nr. 12). 

Zu § 1 Nr. 11 (Art. 54 Abs. 4) 

In Übereinstimmung mit der bundes- und europawahlrechtlichen 
Regelung (§ 43 Abs. 4 BWG, § 4 EuWG) soll die Ergänzung ver-
deutlichen, dass die Ermittlung, Feststellung und Bekanntgabe des 
vorläufigen Wahlergebnisses auch im Fall einer späteren Nach-
wahl unmittelbar im Anschluss an die Wahlhandlung der Haupt-
wahl erfolgt. 

Mit der klarstellenden Regelung wird in verfassungsrechtlich zu-
lässiger Weise sowohl dem Interesse der Wähler und der Politik 
nach einem zeitnahen Wahlergebnis als auch den praktischen 
Zwängen der Wahlorganisation Rechnung getragen. Gleichzeitig 
werden Risiken von Manipulationen durch Hinzufügen oder Weg-
nehmen sowie Verändern der Stimmzettel vermieden, die zwangs-
läufig durch das Aufschieben der Ermittlung des Ergebnisses der 
Hauptwahl bis zur Nachwahl infolge der notwendigen Aufbewah-
rung aller Stimmzettel entstehen könnten. 

Zu § 1 Nr. 12 (Art. 55 Abs. 5) 

Als Ausnahme zu dem in § 1 Nr. 10 neu geregelten grundsätzlich 
automatischen Mandatserwerb ohne förmliche Annahme der Wahl 
soll der Mandatserwerb bei einer Wiederholungswahl ebenso wie 
bei Bundestags- und Europawahlen (§ 45 Abs. 3, § 44 BWG, § 4 
EuWG) von einer förmlichen Annahmeerklärung abhängig ge-
macht werden. Die Wiederholungswahl findet grundsätzlich mit 
denselben Wahlvorschlägen wie der Hauptwahl statt, allerdings 
aufgrund des vorher durchgeführten Wahlprüfungsverfahrens mit 
einem erheblichen zeitlichen Abstand zu dieser. Deshalb kann im 
Gegensatz zur Berufung einer zeitnah nach der Bewerberaufstel-
lung erfolgten Berufung eines durch Haupt- oder Nachwahl Ge-
wählten im Fall einer Wiederholungswahl nicht vom Willen zur 
Mandatsannahme als Regelfall ausgegangen werden. 

Zu § 1 Nr. 13 (Art. 58) 

Es handelt sich um Folgeregelungen zu § 1 Nr. 10 (Art. 49). 

Zu § 1 Nr. 14 (Art. 69 Abs. 2) 

Ebenso wie bei der Beantragung eines Wahlscheins für die Land-
tagswahl oder den Volksentscheid (Art. 4 Abs. 2) soll bei der Be-
antragung eines Eintragungsscheins für ein Volksbegehren die 
Angabe und Glaubhaftmachung von Hinderungsgründen entfallen. 
Auf die Begründung zu § 1 Nr. 3 wird insofern verwiesen. 

Zu § 1 Nr. 15 (Art. 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) 

Nach geltendem Recht können Stimmberechtigte, deren Beanstan-
dung eines Volksentscheids durch den Landtag verworfen worden 
ist, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs beantragen, 
wenn ihnen mindestens 100 Stimmberechtigte beitreten. Zur Ver-
besserung des Rechtsschutzes soll zukünftig wie bei der Beanstan-
dung der Landtagswahl auf das Erfordernis eines solchen Beitritts-
quorums verzichtet werden. Auf die Begründung zu § 3 wird er-
gänzend verwiesen.  

Zu § 1 Nr. 16 (Art. 90) 

Buchst. a) 

In Angleichung an die Regelung in § 54 BWG und des § 4 EuWG 
i.V.m. § 54 BWG für das Bundes- und Europawahlrecht soll durch 
die Änderung der Überschrift dem Inhalt der Norm Rechnung 
getragen werden. 

Buchst. b) 

Entsprechend dem Bundes- und Europawahlrecht (§ 54 BWG, § 4 
EuWG) wird Art. 90 neu gegliedert. Der bisherige Wortlaut (nun-
mehr Absatz 1) soll klarstellend um die Regelung ergänzt werden, 
dass die dortigen Bestimmungen auch für die in der Landeswahl-
ordnung vorgesehenen Fristen und Termine gelten. 

Buchst. c) 

Aus Gründen der Einheitlichkeit sowie der Bedeutung der Rege-
lung entsprechend soll die bisherige Regelung des § 86 LWO in-
haltsgleich als neuer Absatz 2 in Art. 90 übernommen werden 
(vgl. § 54 Abs. 2 BWG). 

Zu § 2 (Änderung des Bezirkswahlgesetzes) 

Zu § 2 Nr. 1 

Durch die Änderung soll sichergestellt werden, dass die Änderun-
gen des Landeswahlgesetzes zur automatischen Mandatsannahme 
bei der Hauptwahl nicht im Bezirkswahlrecht Anwendung finden. 
Damit kann es bei den der Rechtslage bei Gemeinde- und Land-
kreiswahlen entsprechenden Regelungen zum Mandatserwerb 
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(förmliche Erklärung der Annahme der Wahl und der Bereitschaft, 
den Eid oder das Gelöbnis zu leisten) verbleiben.  

Buchst. a) und b) bb) (Art. 4 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2 Satz 2) 

Die bisherige entsprechende Anwendung des Art. 48 LWG ent-
fällt, da Art. 48 LWG (neu) auf Art. 49 LWG (neu) verweist, der 
den automatischen Mandatserwerb im Fall der Hauptwahl regelt. 
Eine Folgeänderung ergibt sich für die Verweisung auf Art. 48 
LWG in Art. 4 Abs. 2 Satz 2. Dagegen kann die Verweisung in 
Art. 4 Abs. 1 Nr. 7 auf Art. 55 und 58 LWG bleiben, weil für die 
Wiederholungswahl und für die Listennachfolger auch bei der 
Landtagswahl die bisherige Regelung, wonach die bei der Wieder-
holungswahl gewählten Personen und die Listennachfolger gegen-
über dem Landeswahlleiter (bei der Bezirkswahl: Wahlkreisleiter) 
schriftlich erklären müssen, ob sie die Wahl annehmen, beibehal-
ten werden soll. Mit der „Ablehnung des Erwerbs der Mitglied-
schaft“ ist bei den Bezirkswahlen die Ablehnung der Annahme der 
Wahl gemeint.  

Buchst. b) aa) (Art. 4 Abs. 2 Satz 1) 

Da die bisher über die Verweisung auf Art. 48 LWG geltende Re-
gelung über die Verständigung der Gewählten entfällt (siehe Be-
gründung zu § 2 Nr. 1), soll Absatz 2 Satz 1 ergänzt werden, damit 
bei den Bezirkswahlen die bisherige Rechtslage beibehalten wer-
den kann.  

Zu § 2 Nr. 2 (Art. 5) 

Nach geltendem Recht kann ein Stimmberechtigter, dessen Wahl-
beanstandung vom Bezirkstag verworfen worden ist, die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtshofs beantragen, wenn ihm mindes-
tens 15, im Bezirk Oberbayern 30 Stimmberechtigte beitreten. Zur 
Verbesserung des Rechtschutzes soll zukünftig wie bei der Bean-
standung der Landtagswahl auf das Erfordernis eines solchen Bei-
trittsquorums verzichtet werden. Auf die Begründung zu § 3 wird 
ergänzend verwiesen. 

Zu § 3 (Änderung des Art. 48 des Gesetzes über den Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshof) 

Zu § 3 Nr. 1 (Art. 48 Abs. 1 Nr. 3) 

Nach geltendem Recht kann ein Stimmberechtigter, dessen Wahl-
beanstandung vom Landtag verworfen worden ist, die Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs beantragen, wenn ihm mindes-

tens 100 Stimmberechtigte beitreten. Da bei der Bundestagwahl 
durch Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (Art. 3 
Nr. 2 Buchst. a des Gesetzes zur Verbesserung des Rechtsschutzes 
in Wahlsachen vom 12. Juli 2012, BGBl I S. 1501) das bisher 
inhaltsgleich vorgesehene Beitrittsquorum für die Beschwerde 
zum Bundesverfassungsgericht gestrichen worden ist, soll auch 
beim Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Gültigkeit von 
Landtagswahlen zukünftig auf ein solches Erfordernis verzichtet 
werden. 

Zu § 3 Nr. 2 (Art. 48 Abs. 2) 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zum Wegfall des Beitritts-
erfordernisses (§ 3 Nr. 1). 

Zu § 3 Nr. 3 (Art. 48 Abs. 3) 

Mit der Ergänzung soll dem Verfassungsgerichtshof ermöglicht 
werden, im Verfahren über Wahlbeanstandungen wie bei Popular-
klagen (Art. 55 Abs. 3 VfGHG) ohne mündliche Verhandlung zu 
entscheiden, wenn diese nach seiner Einschätzung der Sach- und 
Rechtslage nicht geboten ist. Mit dieser Regelung kann das ge-
richtliche Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Eine 
ähnliche Vorschrift enthält § 48 Abs. 2 BVerfGG für Wahlprü-
fungsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.  

Durch die Verweisung in Art. 80 Abs. 2 Satz 2 LWG gilt diese 
Änderung auch für Beanstandungen der Gültigkeit von Volksent-
scheiden.  

Zu § 4 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz sollte möglichst bald nach der Verkündung in Kraft 
treten, damit ein ausreichender Zeitraum für die erforderliche An-
passung der Landeswahlordnung sowie für die frühzeitig notwen-
digen Maßnahmen zur Vorbereitung der nächsten Landtagswahl 
insbesondere durch die Verwaltung, Wahlleiter und Vordruckver-
lage verbleibt (Satz 1).  

Die Verschiebung des frühestmöglichen Termins für die Wahl der 
Vertreterversammlungen von 37 auf 43 Monate nach dem Tag der 
Landtagswahl (Art. 28 Abs. 2 Satz 4 LWG, vgl. § 1 Nr. 8) kann 
erst für die nächste Legislaturperiode gelten, weil für die Land-
tagswahl 2013 nach der geltenden Regelung bereits seit 29. Okto-
ber 2011 Vertreterversammlungen gewählt werden können 
(Satz 2).  

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 a auf:

Erste Lesungen

zu Gesetzentwürfen, die ohne Aussprache an die federführenden Ausschüsse 

überwiesen werden sollen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Bezirkswahlgesetzes und des Ge

setzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Drs. 16/14072)

Gesetzentwurf der Staatsregierung

über die Zuständigkeit zum Vollzug des Geldwäschegesetzes (Drs. 16/14242)

In der Tagesordnung sind die zur Überweisung anstehenden Gesetzentwürfe mit den 

als federführend angesehenen Ausschüssen aufgeführt. Gibt es hinsichtlich der Zu

weisungsvorschläge noch Änderungswünsche? - Ich sehe keine. Dann kommen wir 

zur Beschlussfassung über die Zuweisungen. Wer mit der Überweisung an die zur Fe

derführung vorgeschlagenen Ausschüsse einverstanden ist, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Gegenprobe? - Enthaltungen? - Dann ist einstimmig so beschlossen. 

Die Gesetzentwürfe werden damit diesen Ausschüssen zur Federführung zugewiesen.

Protokollauszug
110. Plenum, 25.10.2012 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 1 

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/14934 
 29.11.2012 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 
Verbraucherschutz 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 16/14072 

zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Bezirkswahlgesetzes und des 
Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatter: Prof. Dr. Winfried Bausback 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf federführend beraten und end-
beraten. 
Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit hat den 
Gesetzentwurf mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 86. 
Sitzung am 8. November 2012 beraten und e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit hat den 
Gesetzentwurf in seiner 77. Sitzung am 28. November 2012 mitbera-
ten und e i n s t i m m i g  Zustimmung empfohlen. 

4. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 88. 
Sitzung am 29. November 2012 endberaten und e i n s t i m m i g   Zu-
stimmung empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
in § 4 durchgeführt werden: 

1. In Satz 1 wird als Datum des Inkrafttretens der „1. Januar 2013“ 
eingefügt. 

2. Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„² Abweichend von Satz 1 treten § 1 Nr. 14 mit Wirkung vom  
10. Dezember 2012 und § 1 Nr. 8 am 1. Dezember 2013 in 
Kraft.“ 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/14072, 16/14934 

Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Be-
zirkswahlgesetzes und des Gesetzes über den Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshof 

§ 1 
Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volks-
entscheid (Landeswahlgesetz – LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GVBl S. 277, ber. 
S. 620, BayRS 111-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Oktober 2011 (GVBl S. 506), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift zu Art. 48 wird das Wort „Ver-
ständigung“ durch das Wort „Benachrichtigung“ 
ersetzt. 

b) In der Überschrift zu Art. 90 werden das Wort 
„und“ durch ein Komma ersetzt und die Worte 
„und Form“ angefügt. 

2. In Art. 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „, Angestellte 
und Arbeiter“ durch die Worte „und Arbeitnehmer“ er-
setzt. 

3. Art. 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine stimmberechtigte Person, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder die aus einem von ihr 
nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis 
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein.“ 

4. In Art. 5 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „spätes-
tens 30“ durch die Zahl „36“ ersetzt. 

5. In Art. 7 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Beisitzern“ 
durch die Worte „Stimmberechtigten als Beisitzern“ er-
setzt. 

6. In Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Um-
schlag (Wahlumschlag)“ durch das Wort „Stimmzettel-
umschlag“ ersetzt. 

7. Art. 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird der Schlusspunkt durch folgenden 
Halbsatz ersetzt: 

„; maßgeblich ist der 33 Monate nach der Wahl des 
Landtags vorliegende letzte fortgeschriebene Stand 
der Bevölkerung.“ 

b) Es werden folgende Sätze 4 bis 6 angefügt: 

„4Für die Verteilung der Abgeordnetenmandate 
nach Satz 2 wird die Einwohnerzahl des Wahlkrei-
ses, vervielfacht mit der Gesamtzahl der Abgeord-
neten nach Satz 1, durch die Gesamtzahl der Ein-
wohner aller Wahlkreise geteilt. 5Jeder Wahlkreis 
erhält zunächst so viele Mandate, wie ganze Zahlen 
auf ihn entfallen. 6Die weiteren zu vergebenden 
Mandate werden den Wahlkreisen in der Reihen-
folge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei 
der Berechnung nach Satz 4 ergeben, zugeteilt.“ 

8. In Art. 28 Abs. 2 Satz 4 wird die Zahl „37“ durch die 
Zahl „43“ ersetzt. 

9. Art. 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 und 4 wird jeweils das Wort „Wahlum-
schlag“ durch das Wort „Stimmzettelumschlag“ er-
setzt. 

b) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nrn. 3 und 4 wird jeweils das Wort „Wahl-

umschlag“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt. 

bb) In Nr. 5 wird das Wort „Wahlumschläge“ 
durch das Wort „Stimmzettelumschläge“ er-
setzt. 

cc) In Nrn. 6 und 7 wird jeweils das Wort „Wahl-
umschlag“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt. 

10. Art. 48 und 49 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 48 
Benachrichtigung der Gewählten 

Der Landeswahlleiter benachrichtigt die Gewählten 
und weist sie auf die Regelung des Art. 49 Abs. 1 hin. 

Art. 49 
Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag 

(1) 1Eine gewählte sich bewerbende Person erwirbt die 
Mitgliedschaft im Landtag nach der Feststellung des 
Ergebnisses für sämtliche Wahlkreise durch den Lan-
deswahlausschuss (Art. 42) mit der Eröffnung der ers-
ten Sitzung des Landtags nach der Wahl. 2Eine Ableh-
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nung des Erwerbs der Mitgliedschaft muss vor der ers-
ten Sitzung des Landtags gegenüber dem Landeswahl-
leiter schriftlich erklärt werden. 3Eine Erklärung unter 
Vorbehalt gilt als Ablehnung. 4Die Erklärung kann 
nicht widerrufen werden. 
(2) 1Bei einer Listennachfolge (Art. 58) oder einer 
Wiederholungswahl (Art. 55) wird die Mitgliedschaft 
im Landtag mit dem frist- und formgerechten Eingang 
der auf die Benachrichtigung erfolgenden Annahmeer-
klärung beim Landeswahlleiter, jedoch nicht vor Aus-
scheiden des ursprünglich gewählten Abgeordneten er-
worben. 2Liegt bei Ablehnung des Erwerbs der Mit-
gliedschaft im Landtag durch eine gewählte sich be-
werbende Person die Annahmeerklärung des Listen-
nachfolgers bereits vor der ersten Sitzung des Landtags 
nach der Wahl vor, erwirbt der Listennachfolger das 
Mandat mit der Eröffnung dieser Sitzung. 3Gibt der 
Listennachfolger oder die durch Wiederholungswahl 
gewählte sich bewerbende Person bis zum Ablauf der 
Frist keine oder keine formgerechte Erklärung ab, so 
gilt die Nachfolge oder Wahl zu diesem Zeitpunkt als 
angenommen. 4Abs. 1 Sätze 3 und 4 gelten entspre-
chend.“ 

11. Art. 54 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Im Fall einer Nachwahl ist das vorläufige Ergebnis 
der Hauptwahl unmittelbar im Anschluss an die Wahl-
handlung der Hauptwahl auf der Grundlage der erfolg-
ten Stimmabgaben zu ermitteln, festzustellen und be-
kannt zu geben.“ 

12. Art. 55 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Der Landeswahlleiter benachrichtigt die Gewähl-
ten und fordert sie auf, binnen einer Woche schrift-
lich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.“ 

13. Art. 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „die Annahme 
der Wahl ablehnt“ durch die Worte „dem Landes-
wahlleiter schriftlich die Ablehnung des Erwerbs 
der Mitgliedschaft erklärt“ ersetzt. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Die Feststellung, wer als Listennachfolger 
eintritt, trifft der Landeswahlleiter. 2Er benachrich-
tigt den Listennachfolger und fordert ihn auf, bin-
nen einer Woche schriftlich zu erklären, ob er die 
Wahl annimmt.“ 

14. Art. 69 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine stimmberechtigte Person, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder die aus einem von ihr 
nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis 
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen 
Eintragungsschein.“  

15. In Art. 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „wenn 
ihnen mindestens einhundert Stimmberechtigte beitre-
ten,“ gestrichen.  

16. Art. 90 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt und die Worte „und Form“ an-
gefügt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1; in Satz 1 wer-
den nach dem Wort „Gesetz“ die Worte „und in der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Landeswahl-
ordnung“ eingefügt. 

c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Soweit in diesem Gesetz oder in der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Landeswahlordnung 
nichts anderes bestimmt ist, müssen vorgeschriebe-
ne Erklärungen persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein und bei der zuständigen Stelle im 
Original vorliegen.“ 

 
§ 2 

Änderung des Bezirkswahlgesetzes 

Das Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlge-
setz – BezWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Februar 2003 (GVBl S. 144, BayRS 2021-3-I), zuletzt 
geändert durch § 5 des Gesetzes vom 16. Februar 2012 
(GVBl S. 30), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 6 wird die Zahl „48,“ gestrichen. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Der Wahlkreisleiter verständigt unverzüglich 
die Gewählten von ihrer Wahl und fordert sie 
auf, binnen einer Woche schriftlich zu erklä-
ren, ob sie die Wahl annehmen und bereit sind, 
den Eid oder das Gelöbnis gemäß Art. 24 
Abs. 3 BezO zu leisten.“ 

bb) In Satz 2 werden die Worte „nach Art. 48 
LWG“ gestrichen. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „, wenn ihnen 
mindestens 15, im Bezirk Oberbayern 30 Stimmbe-
rechtigte beitreten“ gestrichen.  

b) Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.  
 

§ 3 
Änderung des Gesetzes  

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

Art. 48 des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsge-
richtshof (VfGHG) vom 10. Mai 1990 (GVBl S. 122, ber. 
S. 231, BayRS 1103-1-I), zuletzt geändert durch § 11 des 
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Gesetzes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 665), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „, wenn ihnen min-
destens einhundert Stimmberechtigte beitreten“ gestri-
chen. 

2. Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.  

3. Abs. 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Der Verfassungsgerichtshof kann von einer mündli-
chen Verhandlung absehen, wenn er eine solche nach 
der Sach- und Rechtslage nicht für geboten erachtet.“ 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 treten § 1 Nr. 14 mit Wirkung vom 
10. Dezember 2012 und § 1 Nr. 8 am 1. Dezember 2013 in 
Kraft.   

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 
 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl



Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Bezirkswahlgesetzes und des 

Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Drs. 16/14072) 

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache findet auch hier nicht statt.

Wir können gleich zur Abstimmung schreiten. Der Abstimmung liegen der Gesetzent

wurf auf Drucksache 16/14072 sowie die Beschlussempfehlung des federführenden 

und endberatenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Ver

braucherschutz auf Drucksache  16/14934 zugrunde. Der endberatende Ausschuss 

empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe von Änderungen. Diese können Sie der 

Drucksache 16/14934 entnehmen. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des end

beratenden Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. − Das 

sind die Fraktionen der CSU, der FDP, der FREIEN WÄHLER, der SPD und des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? − Gibt es keine. Enthaltungen? − 

Sehe ich auch keine. Damit ist das so beschlossen.

Auch hier gibt es wieder keine Dritte Lesung; wir führen gemäß § 56 der Geschäfts

ordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher Form 

durchzuführen. - Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf in der Fas

sung des endberatenden Ausschusses seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben. − Das sind wiederum alle Fraktionen des Hauses. Danke 

schön. Gegenstimmen? − Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? − Sehe ich auch 

keine.

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel "Gesetz zur Änderung des Lan

deswahlgesetzes, des Bezirkswahlgesetzes und des Gesetzes über den Bayerischen 

Verfassungsgerichtshof".
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Jetzt ist es vorbei mit der Gymnastik.
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